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Tel.: 07284/8155, Fax DW 14
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	März 2006 
Postgebühr bar bezahlt                                          An einen Haushalt


Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
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Beinahe täglich wird uns in den Medien von der Vogelgrippe berichtet. Auch von der Gemeinde wurde erst im letzten Rundschreiben auf verschiedene einzuhaltende Vorschriften hingewiesen. 

Da diese gefährliche Geflügelkrankheit nun auch Österreich erreicht hat, wurden vom Gesetzgeber wieder strenge Richtlinien erlassen, die wir hiermit allen Gemeindebürgern zur Kenntnis bringen. 

INFORMATION AN DIE GEFLÜGELHALTER (gem. BGBl. Nr. 75/2006)
Erneut Stallpflicht nach Vogelgrippefällen in Österreich

· Die Haltung von Geflügel und anderen Vögeln, jedenfalls aber von Hühnern, Perlhühnern, Wachteln, Puten, Enten, Gänsen, Fasanen, Rebhühnern, Tauben und Laufvögeln, ist binnen einer Woche ab Aufnahme der Haltung der Behörde zu melden.

Achtung:  Diese Meldung entfällt für Tierhalter, die die Haltung von oben genannten Tieren im „Mehrfachantrag Flächen“ (Tierliste) 2005 gegenüber der Agrarmarkt Austria (AMA) angegeben haben, sowie für jene, die ihre Meldung im November 2005 schriftlich bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft gemacht haben.

· Die Abhaltung von Tierausstellungen, Tierschauen, Tiermärkten, Tierbörsen und sonstiger Veranstaltungen, bei denen Geflügel oder andere Vögel (alle Arten) ausgestellt, getauscht, gehandelt oder vorgeführt werden, sowie von Vogelflugwettbewerben ist ab In-Kraft-Treten dieser Verordnung amtstierärztlich zu überwachen. Derartige Veranstaltungen sind bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde mindestens eine Woche vor ihrer Abhaltung unter Angabe von Zeit und Ort der Veranstaltung sowie Zahl und Art der verwendeten Vögel anzuzeigen.

· Im gesamten Bundesgebiet der Republik Österreich hat in allen gemischten Hausgeflügelhaltungen eine Trennung der Enten und Gänse von anderem Geflügel derart zu erfolgen, dass ein direkter und indirekter Kontakt ausgeschlossen ist.

Im gesamten Bundsgebiet der Republik Österreich gelten seit In-Kraft-Treten dieser Verordnung (18.02.2006) bis zum Ablauf des 30. April 2006 folgende zusätzliche Bestimmungen:

· Vom Tierhalter/in sind als Haustiere gehaltene Vögel dauerhaft in Stallungen oder jedenfalls in geschlossenen Haltungsvorrichtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, so zu halten, dass der Kontakt zu Wildvögeln und deren Kot bestmöglich hintangehalten wird und zu wildlebenden Wasservögeln jedenfalls ausgeschlossen ist.

· Die Tränkung darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, erfolgen.

· Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.

Ab 1. Mai 2006 ist im gesamten Bundesgebiet der Republik Österreich die Auslaufhaltung von Geflügel nur unter folgenden Bedingungen gestattet:

· Die Fütterung und Tränkung der Tiere darf nur im Stall oder unter einem Unterstand erfolgen, der das Landen von Wildvögeln erschwert und verhindert, dass Wildvögel mit Futter oder Wasser, das für Hausgeflügel bestimmt ist, in Berührung kommen.

· Die Ausläufe von Hausgeflügel sind gegenüber Oberflächengewässern, an denen sich wildlebende Wasservögel aufhalten können, ausbruchssicher abzuzäunen.

· Im Freien befindliche Wasserbecken, die aus Tierschutzgründen vorgeschrieben sind, werden gegen wildlebende Wasservögel derart abgeschirmt, dass ein direkter oder indirekter Kontakt der Tiere zum Hausgeflügel ausgeschlossen ist.

· Die Tränkung darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, erfolgen.

· Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.

Das Auffinden von totem Wassergeflügel im gesamten Bundesgebiet der Republik Österreich ist der Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. Der zuständige Amtstierarzt hat verendete Wasservögel jedenfalls an das nationale Referenzlabor für Geflügelpest einzusenden. Dabei sind entsprechende Hygienemaßnahmen zu beachten.

In unserer Gemeinde gilt daher seit  18. Februar 2006 wieder

allgemeine Stallpflicht für alle Geflügel bis zum Ablauf des 30. April 2006!

Aufgrund der nicht abzuschätzenden Auswirkung oder Übertragbarkeit dieser Krankheit auf den Menschen ersuchen wir alle Geflügelhalter um unbedingte Beachtung dieser gesetzlichen Bestimmungen!
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Forstpflanzenbestellung Frühjahr 2006

Für die Frühjahrsaufforstung 2006 können wie alljährlich über den Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach Waldpflanzen mit einer Sammelbestellung bezogen werden.  Interessenten werden gebeten, ihren Bedarf an Forstpflanzen bis Mittwoch, 15. März 2006 beim Gemeindeamt bekanntzugeben. Die Preisliste betreffend Forstpflanzenbestellung liegt beim Gemeindeamt zur Einsichtnahme auf. Bei Bedarf unterstützen die Förster des Forstdienstes gerne jeden Waldbesitzer mit einer Aufforstungsberatung vor Ort.  In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestellungen bindend sind. 

Anlieferung von (tierischen) Abfällen zur Tierkörperverwertungsstelle Holzer, Maisreith:

Die Fa. Holzer weist darauf hin, dass ab sofort tierische Abfälle (z.B. Schlachtabfälle) nicht mehr entgegengenommen werden. 

Bis zur Errichtung des neuen Umladegebäudes können daher diese Abfälle in einen eigens aufgestellten, gekühlten Container auf der Kläranlage abgegeben werden. 

Abgabetermine: 
jeweils Montag bis Freitag von 07.00 – 09.00 Uhr
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Erwerb eine Fischerkarte
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Das Fischereirevier Rohrbach hat den Termin für die stattfindenden Unterweisungen zum Zwecke der Erlangung einer Fischerkarte bekannt gegeben.

Samstag, 01.04.2006                     Veranstaltungsort:  Fischerhütte Urlteich in Klaffer                     

Samstag, 08.04.2006                     jeweils von 12:30 – 17:30 Uhr

Samstag, 15.04.2006

Anmeldungen werden ab sofort von der Geschäftsführung des Fischereireviers Rohr-bach, Bahnhofstraße 7-9, 4150 Rohrbach, Tel.: 07289/8851-505 entgegengenommen.
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Familienpaket des Landes OÖ
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Aufgrund der großen Nachfrage wird vom Familienreferat des Landes die Mappe „Oö. Familienpaket“ wieder neu aufgelegt. 

Mit dem „Oö. Familienpaket“ steht für alle werdenden Mütter bzw. Eltern ein Ratgeber und Wegweiser zu Verfügung, der mit zahlreichen Informationen den jungen Familien Hilfestellung leisten soll. Das der Mappe beigelegte Gutscheinheft bietet zusätzlich kleine finanzielle Starthilfen durch OÖ Betriebe. Durch das Ringmappensystem können wichtige Dokumente des Kindes aufbewahrt werden, und so kann die Mappe auch später als Dokumentenmappe dienen. 

Die Mappe kann am Gemeindeamt Neustift bezogen werden. 
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Aktion „Frühlingserwachen“ mit der Oö. Familienkarte

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn wird Anfang April 2006 ein ganz besonderes Highlight für Oö. Familien angeboten:

Im Wildpark Altenfelden und im Tiergarten Walding bezahlt am 1. und 2. April 2006 
gegen Vorlage der OÖ Familienkarte nur ein Erwachsener das Eintrittsticket. Für die restlichen Familienmitglieder ist der Eintritt kostenlos!

Damit möglichst viele Familien aus unserer Gemeinde dieses Angebot nutzen können, möchten wir auf diese Aktion hinweisen.

Scharrer Martin - Staatsmeister im Eisstockschießen
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Am 11. und 12.02.2006 fanden in Wien die Staatsmeisterschaften der U14 im Eisstockschießen statt. Fünf Burschen bewiesen ihr Können auf dem Eis und holten den Staatsmeistertitel im Mannschaftsbewerb nach Oberösterreich. Unter dieser Siegermannschaft auch der erst 10-jährige Martin Scharrer aus Neustift.  

Neustift hat somit den 1. Staatsmeister in seiner  Geschichte!  Seit seinem 7. Lebensjahr steht Martin mit seinem Vater auf unserer Freizeitanlage, um mit den Erwachsenen Turniere zu bestreiten. Martin hat sein großes Talent wahrscheinlich von seinem Vater geerbt, der früher auch oft mit der Union Putzleinsdorf erfolgreich auf Turnieren unterwegs war. Wir wünschen Martin für seine sportliche Zukunft alles Gute und hoffen auf zahlreiche Siege. Stock-heil!
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Ferial- und Nebenjobbörse 2006

Das Jugendservice des Landes OÖ. bietet bereits zum zwölften Mal die mittlerweile größte Ferial- und Nebenjobbörse für Jugendliche in Oberösterreich an. In dieser Ferial- und Nebenjobbörse sind Firmen angeführt, die solche Ferialarbeiten anbieten. 

Im letzten Jahr konnte mit dieser Unterstützung für mehr als 1.000 junge Menschen ein Ferial- oder Nebenjob vermittelt werden. Seit Mittwoch, 01. Februar ist das gesamte Stellenangebot unter www.jugendservice.at zugänglich. Damit haben Jugendliche die Chance, einen geeigneten Ferial- oder Nebenjob zu finden und wichtige Erfahrungen zu sammeln, das erste Geld zu verdienen oder ein vorgeschriebenes Praktikum zu absolvieren.
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Ferienaktion für Kinder aus den Landlerdörfern - Gastfamilien gesucht!

 

Die OÖ. Landlerhilfe organisiert seit sechzehn Jahren Ferienaufenthalte für Kinder aus den Landlerdörfern rund um Hermannstadt (Siebenbürgen), Oberwischau (Nordrumänien) und aus dem Theresiental in der Ukraine. Viele schöne Freundschaften  zwischen Familien aus Oberösterreich und den Gastkindern sind bereits durch diese Ferienaktion entstanden.  

Für die Zeit von 7. bis 28. Juli 2006 werden wieder Gastfamilien gesucht, die Kinder von ca. 8 – 14 Jahren aufnehmen möchten. Die Kinder sprechen entweder Deutsch als Muttersprache oder lernen in der Schule Deutsch,  so dass sie sich in den Familien verständigen können. Anmeldungen bzw. weitere Informationen erhalten Sie bei der OÖ. Landlerhilfe (Frau Zukrigl – Tel.: 0732/605020. Diese Ferienaktion findet mit Unterstützung des Landes OÖ. statt.  
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